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Einleitung / Entscheidung über die Durchführung einer Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) 

Die Stadtgemeinde Baden beabsichtigt im Zuge des gegenständlichen Verfahrens zur 
Abänderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes den aktuell rechtsgültigen 
Flächenwidmungsplan in mehreren Punkten abzuändern. 

Gemäß §25 Abs 4 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 iddztgF gelten für Verfahren zur Änderung 
örtlicher Raumordnungsprogramme die Bestimmungen des § 24 NÖ ROG 2014 dahingehend 
sinngemäß, als dass vor der öffentlichen Auflage der Änderungsentwürfe die Entscheidung 
der Prüfung über die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (SUP) der Abteilung 
Bau- und Raumordnungsrecht RU 1 als Umweltbehörde gemäß NÖ ROG 2014 zu übermitteln 
ist. 

Hinsichtlich der strategischen Umweltprüfung gilt: 

¶ Wenn die Änderung 
- einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und II der Richtlinie 

85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 175 vom 5. Juli 1985, S 40 
in der Fassung der Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 73 vom 14. März 1997, S 5, setzt, oder 

- voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet erwarten lässt, 

ist jedenfalls eine strategische Umweltprüfung durchzuführen. 

¶ Sofern bei einer sonstigen Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne 
herein die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für 
diesen Bereich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das bereits 
einer strategischen Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene 
Änderung bereits vorgesehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die 
Gemeinde zu prüfen, ob aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 
eine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Dabei sind die Kriterien des § 4 Abs 2 
NÖ ROG zu berücksichtigen. 
Eine solche Geringfügigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn es sich bei der 
vorgesehenen Widmung 

o lediglich um eine Anpassung an tatsächlich bestehende rechtmäßige und 
zulässige Nutzungen handelt oder 

o eine Widmungsart dahingehend abgeändert werden soll, dass durch die 
geplante neue Widmungsart die möglichen Umweltauswirkungen entweder 
unverändert bleiben oder potenzielle negative Umweltwirkungen durch die 
Widmungsänderung verringert werden. 

¶ Das Prüfungsergebnis und eine Begründung dazu sind der Umweltbehörde vorzulegen 
und ist diese zu ersuchen, innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben. 
Danach sind das Ergebnis und die Begründung von der Landesregierung im Internet zu 
veröffentlichen. 
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Im Falle der Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ist der Untersuchungsrahmen 
(Inhalt, Umfang, Detaillierungsgrad und Prüfmethoden) festzulegen. 

Vorgelegtes Prüfungsergebnis gemäß §25 Abs 4 Z 2 NÖ ROG und Stellungnahme der 
Umweltbehörde 

a. Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) vom 1. April 2022 

Mit Schreiben vom 1. April 2022 wurde der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht als 
Umweltbehörde seitens der Stadtgemeinde Baden die Abschätzung der Gemeinde zur 
Erheblichkeit von möglichen Umweltauswirkungen mit dem Ersuchen um Stellungnahme 
übermittelt. 

α{ŎǊŜŜƴƛƴƎά 

Geprüft wurden dabei folgende Änderungspunkte: 

Änd. Plan Bereich / Kurzbeschreibung der geplanten Abänderung des ÖROP 

F01 01 α¢ǊŀōǊŜƴƴǇƭŀǘȊά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αGrünland-Sportstätte-Pferdesportά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά Ƴƛǘ ŘŜǊ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊά (rund 17.620 m²) 

F02 03 α!{±-tƭŀǘȊά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αGrünland-Sportstätteά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlichά mit der 
YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊά (rund 6.175 m²) 

F03 03, 04 Haidhofstraße, Oetkerweg / ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αBauland-Agrargebietά ƛƴ αBauland-
Wohngebietά Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ǳǎŀǘȊ αƳŀȄƛƳŀl zwei Wohneinheitenά όǊǳƴŘ опΦфнм Ƴчύ 

F04 03, 04, 
05 

Parkdeck LKH, Post-Zustellbasis, Bauhof / Nutzungsabgestimmte Umwidmung von αBauland-
Betriebsgebietά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlich-Parkhausά, α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
½ǳǎǘŜƭƭōŀǎƛǎάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-!{½Σ .ŀǳƘƻŦά ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-.ŀǳƘƻŦά 
(rund 34.970 m²) 

F05 01, 02, 
03, 04, 
05 

5ƛǾŜǊǎŜ .ŜǊŜƛŎƘŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘŜǎά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ 
αBauland-Betriebsgebietά ƛƴ αBauland-Betriebsgebiet-Lά (keine Verwendung, die dem 
Hauptzweck der Einlagerung, des Abstellens von Fahrzeugen, der Logistik oder der Lagerung 
von Waren und Gütern aller Art dient) (rund 201.706 m²) 

F06 01, 02, 
03, 04, 
05 

Diverse Bereiche innerhalb dŜǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘŜǎά κ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ 
αBauland-Betriebsgebietά ƛƴ αBauland-Verkehrsbeschränktes Betriebsgebiet-Lά όkeine 
Verwendung, die dem Hauptzweck der Einlagerung, des Abstellens von Fahrzeugen, der 
Logistik oder der Lagerung von Waren und Gütern aller Art dient) mit der Angabe der 
maximalen Anzahl an Fahrten pro ha Baulandfläche und Tag (rund 491.673 m²) 

F07 06 {ǘŜƛƴōǊǳŎƘƎŀǎǎŜ κ ¢ŜƛƭǿŜƛǎŜ {ǘǊŜƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αCƻǊǎǘά (rund 360 m²) 

Im Zuge der Prüfung der o.a. Änderungspunkte wurden die Auswirkungen auf Umwelten bei 
folgenden Änderungspunkten vorab als relevant bewertet: 

Änd. Plan Bereich Relevante Auswirkung auf 

Kategorie Bereich 

F01 01 α¢ǊŀōǊŜƴƴǇƭŀǘȊά Menschliche Gesundheit 
und Sachwerte 

Erholungsfunktion 

Verkehr Verkehrsabwicklung/MIV 

F02 03 α!{±-tƭŀǘȊά Menschliche Gesundheit 
und Sachwerte 

Erholungsfunktion 

Verkehr Verkehrsabwicklung/MIV 
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F06 01, 02, 
03, 04, 
05 

Diverse Bereiche 
innerhalb des 
gewidmeten 
α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘŜǎά 

Verkehr Verkehrsabwicklung/MIV 

α{ŎƻǇƛƴƎά 

Die darauf erfolgte - seitens der Stadtgemeinde Baden durchgeführte ς Abgrenzung des 
¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎǊŀƘƳŜƴǎ όα{ŎƻǇƛƴƎάύ ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘ ŘŜƳƴŀŎƘ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘ ŘŀǊ ǳƴŘ ōƛƭŘŜǘ ŘƛŜ DǊǳƴŘƭŀƎŜ 
für die Untersuchung der Umweltauswirkungen in einem eigens anzufertigenden 
Umweltbericht: 

Nr. was wird festgelegt werden 
vermutet 
hinsichtlich 

relevante 
Schutzvorgaben 

was wird untersucht? Methode 

F01 ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǎǇƻ-
tŦŜǊŘŜǎǇƻǊǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά Ƴƛǘ ŘŜǊ 
Kenntlichmachung 
αtŀǊƪǇƭŀǘȊά 

Boden NÖ ROG, NÖ 
Bodenschutzgesetz
; RegROP Südliches 
Wiener Umland 

Auswirkungen auf den 
Bodenverbrauch; 
Versiegelung; Erhalt 
hochwertiger Böden 

Raumordnungs-
fachliche sowie 
landschaftsökologi
sche Beurteilung 

Siedlungs-
wesen 
allgemein 
(Erholung) 

NÖ ROG Auswirkungen auf die 
Bereiche Erholung 
und Sport 

Raumordnungs-
fachliche 
Beurteilung 

Technische 
Infrastruk-
tur 
(Verkehr) 

NÖ ROG, NÖ 
LandesstraßenG 

Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit der 
Verkehrswege und -
einrichtungen 

Raumordnungs-
fachliche 
Beurteilung 

F02 ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǎǇƻά 
in α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά Ƴƛǘ ŘŜǊ 
Kenntlichmachung 
αtŀǊƪǇƭŀǘȊά 

Boden NÖ ROG, NÖ 
Bodenschutzgesetz
; RegROP Südliches 
Wiener Umland 

Auswirkungen auf den 
Bodenverbrauch; 
Versiegelung; Erhalt 
hochwertiger Böden 

Raumordnungs-
fachliche sowie 
landschaftsökolo-
gische Beurteilung 

Siedlungs-
wesen 
allgemein 
(Erholung) 

NÖ ROG Auswirkungen auf die 
Bereiche Erholung 
und Sport 

Raumordnungs-
fachliche 
Beurteilung 

Technische 
Infrastruk-
tur 
(Verkehr) 

NÖ ROG, NÖ 
LandesstraßenG 

Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit der 
Verkehrswege und -
einrichtungen 

Raumordnungs-
fachliche 
Beurteilung 

F06 
 

Umwidmung von 
α.ŀǳƭŀƴŘ-BetriebsƎŜōƛŜǘά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Verkehrsbeschränktes 
Betriebsgebiet-Lά όƪŜƛƴŜ 
Verwendung, die dem 
Hauptzweck der 
Einlagerung, des 
Abstellens von Fahr-
zeugen, der Logistik oder 
der Lagerung von Waren 
und Gütern aller Art 
dient) mit der Angabe der 
maximalen Anzahl an 
Fahrten pro ha 
Baulandfläche und Tag 

Technische 
Infrastruk-
tur 
(Verkehr) 
 

NÖ ROG, NÖ 
LandesstraßenG 

Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit der 
Verkehrswege und -
einrichtungen 

Verkehrsplaner-
ische und 
raumordnungs-
fachliche 
Beurteilung 
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b. Stellungnahme der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht gemäß §25 Abs 4 NÖ ROG 
2014 vom 17. Juni 2022 

Mit Schreiben vom 17. Juni 2022 wurde der Stadtgemeinde Baden seitens der Abteilung Bau- 
und Raumordnungsrecht als Umweltbehörde - aufgrund der Stellungnahme der 
Sachverständigen für Raumplanung und Raumordnung vom 13.6.2022 und des 
naturschutzfachlichen Sachverständigen vom 2.6.2022 - mitgeteilt, dass nach deren Prüfung 
durch die Sachverständigen für Raumordnung und Raumplanung und Naturschutz für die 
Änderungspunkte F01 und F02 genauere Untersuchungen (siehe beide Stellungnahmen) 
durchzuführen sind und das Ergebnis sodann der Umweltbehörde vorzulegen ist. Hinsichtlich 
der Konsultationsliste ist beim Änderungspunkt F01 bezüglich der überlagerten 
Windschutzanlage auch mit der Bezirksforstinspektion Kontakt aufzunehmen. Auf die 
Anmerkungen der raumordnungsfachlichen Sachverständigen wird hingewiesen. 

Seitens der Sachverständigen für Raumplanung und Raumordnung wird zur Erforderlichkeit 
einer Strategischen Umweltprüfung (Screening) angemerkt, dass αŘas Ergebnis (Anm.: der 
Abschätzung der Gemeinde zur Erheblichkeit von möglichen Umweltauswirkungen) nach dem 
derzeitigen Grundlagen- und Erhebungsstand als zutreffend erachtet ǿƛǊŘάΦ ½ǳǊ !ōƎǊŜƴȊǳƴƎ 
des Untersuchungsrahmens (Scoping) wird weiters angemerkt, dass auf Basis des derzeitigen 
Grundlagen- und Erhebungsstands die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens als 
ergänzungsbedürftig bezeichnet wird ς hier sind auch mögliche Nutzungskonflikte mit 
angrenzendem Wohnbauland, Auswirkungen auf Windschutzanlagen bei F01 und 
Gefährdungen durch HQ100 bei F02 zu untersuchen - und die beabsichtigten Konsultationen 
mit anderen Planungsstellen, nämlich mit der Bezirksforstinspektion bei F01, zu ergänzen 
sind. Angemerkt wird weiters, dass großflächige Erweiterungen von Verkehrsflächen gemäß 
NÖ ROG nur unter bestimmten, im Widmungsverfahren darzulegenden Voraussetzungen 
zulässig sind. 

Seitens des Amtssachverständigen für Naturschutz wird mitgeteilt, dass dem Verzicht auf eine 
strategische Umweltprüfung zugestimmt werden kann. Es wird allerdings darauf hingewiesen, 
dass im Bereich des Punktes F01 zwei alleeartige Baumbestände mit für Altholzbewohner 
relevanten Stammdurchmessern bestehen und sich am westlichen Rand eine lineare 
Gehölzstruktur mit Baum-/Strauchschichtung, die in Zusammenhang mit Vogelbruten 
interessant ist, befindet. Es sollten daher Überlegungen angestellt werden, wie die 
angesprochenen Gehölzbestände erhalten bleiben können und wie eine Sicherung 
gewährleistet werden kann. 
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Übersicht über die geplanten Änderungspunkte 

Im Zuge gegenständlicher Änderung sind folgende - punktuelle - Abänderungen des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes der Stadtgemeinde Baden geplant: 

Abänderung des Flächenwidmungsplanes 

Änd.
Nr. 

Plan
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

F01 01 Mühlgasse 69 Leesdorf / 306/5 (T), 
316/9, 316/10 und 
773/1 (T) 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Sportstätten-tŦŜǊŘŜǎǇƻǊǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά; 
YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŜƛƴŜǎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊŜǎά 

F02 03 Haidhofstraße 21 Leesdorf / 539/86 (T) ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά; Kennzeichnung eines 
αtŀǊƪǇƭŀǘȊŜǎά 

F03 03, 
04 

Haidhofstraße / 
Oetkerweg 

Braiten / .398, 632/1, 
632/2, 632/3, 632/4, 
632/5, 632/6, 632/7, 
632/8, 633, 634/1, 
634/2, 634/3, 634/4, 
756, 758/1, 758/2, 
758/4, 759/1, 759/2, 
760, 761, 762/1, 762/2, 
762/3, 763, 764, 765/2, 
765/3, 767, 768, 769, 
770, 771/3, 771/4 und 
831/3; Leesdorf / 856, 
869 und 870 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Agrargebietά ƛƴ αBauland-
Wohngebietά mit dem Zusatz 
αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά 

F04 03, 
04, 
05 

Parkdeck LKH, Post-
Zustellbasis, Bauhof 

Leesdorf / 871, 720/8, 
750/2, 553/3, 420/29 
und 420/30 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlich-tŀǊƪƘŀǳǎάΣ αBauland-
Sondergebiet-½ǳǎǘŜƭƭōŀǎƛǎά und 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-ASZ, 
.ŀǳƘƻŦά ōȊǿΦ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-.ŀǳƘƻŦά 

F05 01, 
02, 
03, 
04, 
05 

Diverse Bereiche 
innerhalb des 
gewidmeten 
α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘŜǎά 

Braiten / 193/35, 
193/36, 193/28 und 
193/3; Leesdorf / 216/1, 
217, 219, 224/2, 225/1, 
227/1, 227/2, 228/1, 
229/1, .227/1, .227/3, 
.228, .414, .442, .88, 
.89, 143/1, 184/2, 
187/1, 188/2, 401/1, 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Betriebsgebiet-Lά όƪŜƛƴŜ 
Verwendung, die dem Hauptzweck 
der Einlagerung, des Abstellens von 
Fahrzeugen, der Logistik oder der 
Lagerung von Waren und Gütern 
aller Art dient) 
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403/2, 403/4, 403/5, 
405/2, 553/1, 555, 
557/1, 699/1, 722/4, 
722/7, 722/8, 723/141, 
723/2, 723/271, 
723/280, 723/284, 
723/294, 723/298, 
723/322, 723/326, 
723/330, 723/331, 
723/343, 743/1, 743/2, 
743/3, 743/4, 743/5, 
744/2, 746/1, 757/9, 
760/2, 779/1 und 803; 
Rauhenstein / .424, 
145/3, 184/1, 187/1, 
187/12, 187/13, 187/14, 
187/15 und 187/8 

F06 01, 
02, 
03, 
04, 
05 

Diverse Bereiche 
innerhalb des 
gewidmeten 
α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘŜǎά 

Baden / .557 und 
266/20; Braiten / .166, 
155/5, 155/6, 156/1, 
157 und 193/31; 
Leesdorf / 143/2, .311, 
.373, 184/1, 184/3, 
189/1, 219, 176/4, 
176/7, 179, 224/1, 
224/3, 723/320, 
723/321, 723/329, 
723/273, 723/274, 
723/275, 723/282, 
723/286, 723/287, 
723/276, 723/296, 
539/100, 539/102, 
539/104, 539/95, 554, 
723/144, 723/145, 
723/146, 723/169, 
723/262, 723/279, 
723/289, 723/292, 
723/302, 723/318, 
723/319, 723/323, 
723/328, 723/332, 
723/333, 723/337, 
723/338, 723/339, 
723/340, 723/341, 
723/344, 724/3, 724/4, 
724/62, 724/64, 724/65, 
724/66, 724/67, 727/2, 
727/4, 727/5, 730/1, 
730/2, 730/3, 732/1, 
732/2, 732/3, 732/4, 
732/5, 865, .134, .228, 
.536, .595, .596, .663, 
538/4, 538/5, 538/7, 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Verkehrsbeschränktes Betriebs-
gebiet-Lά όƪŜƛƴŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎΣ ŘƛŜ 
dem Hauptzweck der Einlagerung, 
des Abstellens von Fahrzeugen, der 
Logistik oder der Lagerung von 
Waren und Gütern aller Art dient) 
mit der Angabe der maximalen 
Anzahl an Fahrten pro ha 
Baulandfläche und Tag 
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539/101, 539/105, 
539/106, 539/82, 
539/83, 539/87, 539/89, 
539/90, 539/91, 539/92, 
539/93, 539/97, 547/1, 
550, 551/1, 551/2, 
757/18, 813, 814, 815, 
816 und 724/60; 
Rauhenstein / 188/1, 
188/14, 188/16, .837, 
188/10, 188/11, 188/12, 
188/13, 188/17, 188/21, 
188/23, 188/25, 188/4, 
188/6, 188/9, 191/15, 
191/5, .797, .798, 
187/20, 187/4 und 
187/6 

F07 06 Steinbruchgasse Rauhenstein / 684/5 Streichung der Kenntlichmachung 
αCƻǊǎǘά 

F08 03 Waltersdorfer Straße 
/ Braitner Straße 

Braiten / 1/25, Leesdorf 
/ .228 und 786/5 

¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘάΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά 
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Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 
 

 
 

1.1. Mühlgasse 69 (F01) 

 

 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 306/5 (T), 316/9, 316/10 und 773/1 (T) 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstätten-Pferdesportά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlichά 

¶ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŜƛƴŜǎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊŜǎά 
 

1.1.1 Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 306/5 (T), 316/9, 316/10 und 773/1 (T), KG Leesdorf: Umwidmung von αDǊǸƴƭŀƴŘ-
Sportstättenά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlichά 

1.1.2 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Nördlich der Mühlgasse ς an der Grenze zur Nachbargemeinde Pfaffstätten gelegen ς befindet 
sich das weitläufige Areal des historischen Trabrennplatzes Baden. Die seit dem ausgehenden 
19. Jahrhundert bestehende Anlage wurde mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom Mai 
2017 zu Teilen unter Denkmalschutz gestellt. 

Der westlich der Trabrennplatzes gelegene Vorbereich, welcher im Süden durch den 
denkmalgeschützten Eingangsbereich in die Mühlgasse mündet, wird seit geraumer Zeit als 
PKW-Parkplatz genutzt, welcher nicht nur den Besuchern der Trabrennbahn, sondern auch 
sonstigen Nutzern zur Verfügung steht. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadt Baden sieht für das gesamte rund 
13 ha große Areal ŘŜǎ ¢ǊŀōǊŜƴƴǇƭŀǘȊŜǎ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstätten-Pferdesportά 
vor. 

1.1.3 Änderungsanlass 

Die Stadtgemeinde Baden hat mit Dezember 2021 für weite Teile des Stadtgebietes 
dahingehend tiefgreifende Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung getroffen, als dass 
ƴǳƴƳŜƘǊ Ŝƛƴ tŀǊƪǊŀǳƳƪƻƴȊŜǇǘ όα½ƻƴŜƴƳƻŘŜƭƭάύ ǎŀƳǘ ōŜƎƭŜƛǘŜƴŘŜƳ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇŀƪŜǘ ƎƛƭǘΦ 
Parallel zum Inkrafttreten des Parkraumkonzeptes sollen dabei Maßnahmen gesetzt werden, 
die den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und umweltfreundliche 
Fortbewegungsformen erleichtern und gleichzeitig auch ein größeres Angebot an freien 
Parkplätzen für Badenerinnen und Badener sowie Besucherinnen und Besucher der 
Innenstadt schaffen. 
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Eine dieser Maßnahmen ist die geplante Nutzung des rund 500 Stellplätze umfassenden 
Parkplatzes bei der Trabrennbahn als entsprechender Umsteigeknoten. Um von hier in die 
Innenstadt zu gelangen, stehen dabei die Badner Bahn (Haltestelle αPfaffstätten-Rennplatzά) 
sowie die Buslinie 301 (Haltestelle Wiener Straße) in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. 

Im Hinblick auf eine langfristige Sicherung des bestehenden Parkplatzes, welcher auch auf die 
künftige Forcierung von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes abzielt, soll dieser künftig als 
αǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜά ƎŜǿidmet werden. Zusätzlich soll eine Kennzeichnung als 
αtŀǊƪǇƭŀǘȊά ς wie dies auch im Bereich der bestehenden öffentlichen Stellplätze beim 
Bahnhof, bei der Römertherme oder auch in der Braitner Straße gegeben ist ς erfolgen. 

1.1.4 Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher 
ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu überörtlichen 
Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das Regionale 
Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen Bereich 
keine relevanten Festlegungen vor: 

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu Örtlichen 
Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) gesehen. Im 
Örtlichen Entwicklungskonzept ist derzeit im Umwidmungsbereich ȊǿŀǊ ŜƛƴŜ αōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ 
ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜά ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ gliedernden Bezeichnung α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ 
DǊǸƴǊŀǳƳŜǎά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΣ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ muss angemerkt werden, dass die planliche Darstellung 
ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛǎƛŜǊǳƴƎ α.ŜǎǘŜƘŜƴŘŜ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜά ȊǳƳ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ ŘŜǊ 9ǊƭŀǎǎǳƴƎ in 
ihrer Abgrenzung auf die damals bestehenden, gewidmeten Grünlandbereiche Bedacht 
genommen hat ǳƴŘ ŘŀƘŜǊ ŀǳŎƘ ƛƴ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ αƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά Ȋǳ 
klassifizieren waren bzw. sind. Weder in der Plandarstellung noch im zugehörigen 
ErƭŅǳǘŜǊǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘ όŀƭǎ α½ƛŜƭŜ-Maßnahmen-YŀǘŀƭƻƎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύ ȊǳƳ mǊǘƭƛŎƘŜƴ 
Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden findet sich überdies ein Hinweis darauf, dass 
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ƛƳ CŀƭƭŜ ŘŜǊ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ 
und/oder Beibehaltung impliziert sei, wodurch hier ejein Widerspruch zum Örtlichen 
Entwicklungskonzept ableitbar ist. 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ergibt sich die Wahl des 
Standortes der künftigen Verkehrsfläche einerseits aus dem Parkraumkonzept der Stadt 
Baden, andererseits wird in der parallel durchgeführten Strategischen Umweltprüfung (s.a. 
Umweltbericht im Anhang) im Zuge der Variantenprüfung der vorgesehene Standort 
vergleichsweise als lagegünstig bewertet. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Die derzeit in der Umgebung bestehende Widmungs- und Nutzungssituation lässt sich 
insofern charakterisieren, als dass westlich des Umwidmungsbereiches der eigentliche 
Bereich der Trabrennplatzes, die Trabrennbahn samt Tribünen, situiert ist. Nördlich davon 
sind ein Lebensmittelmarkt und ein ehemaliges Pensionisten- und Pflegeheim, welches in 
naher Zukunft einem Schulstandort weichen soll, gelegen. Westlich der Adi Übleis-Allee 
befinden sich an den Adressen Emil Kraft-Gasse 17-19 zwei viergeschoßige 
Geschoßwohnbauten sowie der Bereich der Pädagogischen Hochschule. Südlich des 
Umwidmungsbereiches ς auf der gegenüberliegenden Seite der Mühlgasse gelegen ς ist 
durchwegs verdichtete bzw. aufgelockerte Wohnbebauung vorzufinden. Sämtliche Bereiche 
sind im FlächenwiŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘƎŜƳŜƛƴŘŜ .ŀŘŜƴ ŀǳŎƘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebiet-IŀƴŘŜƭǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά 
ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

Ein ausreichender Abstand zwischen den potenziell konfliktträchtigen Nutzungen eines 
öffentlichen Parkplatzes und der umgebenden Wohnbebauung bzw. öffentlichen 
Schulnutzungen ist dahingehend sichergestellt, als dass die lineare Erstreckung des 
Parkplatzbereiches durch eine historische Baumallee mit begleitendem Gebüschbestand 
getrennt ist und zwischen dem äußersten Rand der künftigen Parkplatzfläche und dem 
nächstgelegenen Hauptfenster der Wohnbebauung ein Abstand von rund 40 Meter gegeben 
ist, der in Kombination mit den dazwischen liegenden Grünbeständen als ausreichend 
erachtet wird. 
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Aspekte der Bodenpolitik 

Ein objektiver Bedarf unter Berücksichtigung von Widmungsreserven und abschätzbarer 
Innenentwicklung ist dahingehend nicht relevant, da es sich um die Widmung einer 
öffentlichen Verkehrsfläche am Areal des Trabrennplatzes handelt, die einerseits weitgehend 
die realen Nutzungsgegebenheiten widerspiegelt, andererseits unter diesem Aspekt kein 
Bedarf der Innenentwicklung abgeleitet werden kann. 

Die möglichst flächensparende Inanspruchnahme von Boden ist dahingehend gesichert, als 
Řŀǎǎ ŘŜǊ ²ƛŘƳǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊȊŜƛǘ ȊǿŀǊ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ƛǎǘΣ ŘƛŜ 
tatsächliche Nutzung der in weiten Teilen versiegelten Flächen jedoch ein öffentlicher 
Parkplatz ist, welcher sowohl von BesucherInnen der Trabrennbahn, als auch von sonstigen 
NutzerInnen (insbesondere der verdichteten Wohnumgebung und der angrenzenden, 
weitläufigen Schulareale) genutzt wird: 

 

Angesichts dieser Bestandssituation ist auch kaum eine Neuversiegelung von Boden zu 
erwarten und die Verfügbarkeit der Flächen jedenfalls gegeben. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Da es sich bei der vorgesehenen Widmungsmaßnahme um eine Teilumsetzung des 
Parkraumkonzeptes der Stadtgemeinde Baden handelt und das Ziel im Vordergrund steht, 
motorisierten Individualverkehr bereits am Rande der Stadt gebündelt ruhend zu stellen (und 
damit einhergehend PKW-NutzerInnen zum Umstieg auf Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes, welcher im gleichen Zuge forciert werden soll, zu lenken), ist von einer 
positiven Auswirkung auf den innerörtlichen Verkehr auszugehen. Dadurch bleibt 
augenscheinlich auch die Verkehrsqualität im umgebenden Straßennetz im Wesentlichen 
unbeeinträchtigt und für die jeweilige Straßenkategorie verhältnismäßig. Aufgrund der 
vorhandenen Anbindung des Parkplatzes an die Mühlgasse im Süden und die Emil Kraft-Gasse 
im Norden ς die nördliche Zufahrt zum Areal ist nur temporär im Falle der Veranstaltnug von 
Tarbrennen möglich, die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt demnach ausschließlich von Süden und 
der Mühlgasse aus, und sind Wegeverbindungen im Norden in erster Linie dem Fußgänger- 
und Radverkehr zuzurechnen - ist die Verkehrserschließung jeweils ausreichend und 
funktionsgerecht. Übergeordnete Verkehrsfunktionen werden darüber hinaus nicht 
beeinträchtigt. 
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Umweltaspekte (Artenschutz, Sozialverträglichkeit, Klimawandelanpassung) 

Aspekte des Artenschutzes wurden im Vorfeld im Zuge des Screening zwar grundsätzlich als 
nicht relevant eingestuft, aufgrund der bestehenden alleeartigen Baumbestände ς diese 
dienen gemäß Waldentwicklungsplan auch als Windschutzanlagen - und der am westlichen 
Rand vorzufindenden linearen Gehölzstrukturen mit Baum- und Strauchschichtungen sind 
allerdings Relevanzen für den Artenschutz nicht auszuschließen. Demgemäß sollen im parallel 
stattfindenden Verfahren zur Abänderung des Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Baden im 
Bereich der Baum- ǳƴŘ DŜōǸǎŎƘǎǘǊŜƛŦŜƴ αCǊŜƛŦƭŅŎƘŜƴάΣ innerhalb derer bewilligungs- und 
ŀƴȊŜƛƎŜǇŦƭƛŎƘǘƛƎŜ .ŀǳǾƻǊƘŀōŜƴ ƴƛŎƘǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘΣ ǳƴŘ ŘƛŜ ŀƭǎ αFlächen zur Begrenzung des 
öffentlichen Raumes mit standortheimischen Pflanzen alleeartig zu bepflanzenά ǎƛƴŘΣ 
festgelegt werden. Die Sicherung der Baum- und Gebüschreihen soll überdies zu einer 
verstärkten Berücksichtung der Klimawandelanpassung beitragen. 

Hinsichtlich der ausgewiesenen Windschutzanlagen gemäß Waldentwicklungsplan wurde 
bereits im Vorfeld bei der zuständigen Forstbehörde eine Auskunft eingeholt, welche wie folgt 
lautet: α5ƛŜ {ƛƎƴŀǘǳǊ ŘŜǎ ²ŀƭŘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ ƛǎǘ ŀƭǎ IƛƴǿŜƛǎ ŀǳŦ ŜƛƴŜ ƳǀƎƭƛŎƘŜ 
Windschutzwirkung des gekennzeichneten Bewuchses zu sehen; sie stellt keinen Rechtsstand 
dar. Die Durchsicht der forstlichen Ordnungsinstrumente und des Windschutzkatasters haben 
ergeben, dass der fragliche Bewuchs in keinen dieser Ordnungsinstrumente erfasst ist. Bei 
einem Lokalaugenschein am 24.06.2022 war festzustellen, dass es sich bei dem fraglichen 
Bewuchs ausschließlich um Baumreihen, überwiegend bestehend aus Bäumen der Arten 
Rosskastanie und Bergahorn, handelt und wird dadurch der forstgesetzlichen Normierung, 
dass es sich bei Windschutzanlagen um Reihen oder Streifen von Bäumen und Sträuchern 
handeln muss, nicht entsprochen. Aufbauend auf die vorstehende Ausführung wird vom 
Forstaufsichtsdienst davon ausgegangen, dass es sich bei dem fraglichen Bewuchs auf den Gst. 
Nr. 316/9 und 316/10 der KG Leesdorf um keine Windschutzanlage gemäß Forstgesetz 
ƘŀƴŘŜƭǘΦά 

Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass Teile der Grundstücke Nr. 306/5, 316/9, 316/10 und 
773/1, KG Leesdorf, von αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstätten-Pferdesportά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά 
(rd. 17.620 m²) umgewidmet werden. ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǎƻƭƭ ŘƛŜ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŀƭǎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊά 
erfolgen. 

Hinsichtlich der Prüfung der etwaigen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und deren 
Schutzgüter wird auf beiliegenden Umweltbericht und die darin durchgeführte Strategische 
Umweltprüfung verwiesen.  
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1.1.5 Fotodokumentation 

Abbildung 1.1.5.1: Bestehende Situation an der Adresse Mühlgasse 69 

 

Abbildung 1.1.5.2: Schrägansicht des Bereiches beim Trabrennplatz 
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Abbildung 1.1.5.3: Orthofoto des Bereiches nördlich der Mühlgasse 

 

Abbildung 1.8.5.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes 
der Stadtgemeinde Baden 
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1.2 Haidhofstraße 21 (F02) 

 

 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 539/86 (T) 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstättenά ƛƴ αVerkehrsfläche öffentlichά 

¶ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŜƛƴŜǎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊŜǎά 
 

1.2.1 Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 539/86 (T), KG Leesdorf: Umwidmung von αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstättenά ƛƴ 
αVerkehrsfläche öffentlichά 

1.2.2 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Südöstlich des Kreuzungsbereiches Braitner Straße / Schützengasse / Trudo Exner-Brücke 
befindet sich das rund 1,8 ha große Areal des ASV Baden, welches einen Fußballplatz samt 
Umkleidekabinen sowie einen westseitig vorgelagerten Parkplatz umfasst. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadt Baden sieht für den gesamten 
Bereich des ASV Baden derzeit ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Sportstättenά ǾƻǊΦ Der östlich 
anschließende Bereich des Grundauerweges, welcher neben dem Wasserwerk der Stadt 
.ŀŘŜƴ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ ±ƛŜƭȊŀƘƭ ŀƴ .ŜǘǊƛŜōŜƴ ŀǳŦǿŜƛǎǘΣ ƛǎǘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

1.2.3 Änderungsanlass 

Die Stadtgemeinde Baden hat mit Dezember 2021 für weite Teile des Stadtgebietes 
dahingehend tiefgreifende Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung getroffen, als dass 
ƴǳƴƳŜƘǊ Ŝƛƴ tŀǊƪǊŀǳƳƪƻƴȊŜǇǘ όα½ƻƴŜƴƳƻŘŜƭƭάύ ǎŀƳǘ ōŜƎƭŜƛǘŜƴŘŜƳ aƻōƛƭƛǘŅǘǎǇŀƪŜǘ ƎƛƭǘΦ 
Parallel zum Inkrafttreten des Parkraumkonzeptes sollen dabei Maßnahmen gesetzt werden, 
die den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und umweltfreundliche 
Fortbewegungsformen erleichtern und gleichzeitig auch ein größeres Angebot an freien 
Parkplätzen für Badenerinnen und Badener sowie Besucherinnen und Besucher der 
Innenstadt schaffen. 

Eine dieser Maßnahmen ist die geplante Nutzung des Parkplatzes beim ASV-Platz als 
entsprechender Umsteigeknoten. Um von hier in die Innenstadt zu gelangen, stehen dabei die 
.ŀŘƴŜǊ .ŀƘƴ όIŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜ αBaden-Leesdorfάύ ǎowie die Buslinie 310 (Haltestelle Baden-
Leesdorf) in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. 

Im Hinblick auf eine langfristige Sicherung des bestehenden Parkplatzes, welcher auch auf die 
künftige Forcierung von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes abzielt, soll dieser künftig als 
αǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Zusätzlich soll eine Kennzeichnung als 
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αtŀǊƪǇƭŀǘȊά ς wie dies auch im Bereich der bestehenden öffentlichen Stellplätze beim 
Bahnhof, bei der Römertherme oder auch in der Braitner Straße gegeben ist ς erfolgen. 

1.2.4 Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird Folgendes näher 
ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich keine relevanten Festlegungen vor: 

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu Örtlichen 
Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) gesehen. Im 
Örtlichen Entwicklungskonzept ist dŜǊȊŜƛǘ ƛƳ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ȊǿŀǊ ŜƛƴŜ αōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ 
ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜά ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ ƎƭƛŜŘŜǊƴŘŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ 
DǊǸƴǊŀǳƳŜǎά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΣ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ Ƴǳǎǎ angemerkt werden, dass die planliche Darstellung 
ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛǎƛŜǊǳƴƎ α.ŜǎǘŜƘŜƴŘŜ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜά ȊǳƳ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ ŘŜǊ 9ǊƭŀǎǎǳƴƎ ƛƴ 
ihrer Abgrenzung auf die damals bestehenden, gewidmeten Grünlandbereiche Bedacht 
genommen hat ǳƴŘ ŘŀƘŜǊ ŀǳŎƘ ƛƴ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜƴ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ αƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά Ȋǳ 
klassifizieren waren bzw. sind. Weder in der Plandarstellung noch im zugehörigen 
9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘ όŀƭǎ α½ƛŜƭŜ-Maßnahmen-YŀǘŀƭƻƎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύ ȊǳƳ mǊǘƭƛŎƘŜƴ 
Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden findet sich überdies ein Hinweis darauf, dass 
ƛƳ CŀƭƭŜ ŘŜǊ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ƛƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ DǊǸƴŦƭŅŎƘŜƴά ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ 
und/oder Beibehaltung impliziert sei, wodurch hier kein Widerspruch zum Örtlichen 
Entwicklungskonzept ableitbar ist. 
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Fachliche Begründung der Standortwahl 

Wie bereits unter dem Kapitel α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes der künftigen Verkehrsfläche einerseits aus dem Parkraumkonzept der Stadt 
Baden, andererseits wird in der parallel durchgeführten Strategischen Umweltprüfung (s.a. 
Umweltbericht im Anhang) im Zuge der Variantenprüfung der vorgesehene Standort als 
lagegünstig bewertet. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Die derzeit in der Umgebung bestehende Widmungs- und Nutzungssituation lässt sich 
insofern charakterisieren, als dass im östlichen Anschluss an den Widmungsbereich der 
eigentliche Sportplatz des ASV Baden samt Spielfeld, Umkleidekabinen und Kantine situiert 
ist. Nördlich angrenzend verläuft das Fließgewässer der Schwechat samt begleitendem 
Gehweg. Im westlichen Anschluss befinden sich einerseits Verkehrsflächen (vorgelagerter 
Parkplatz, Kreuzungsbereich Haidhofstraße / Braitner Straße / Schwechatbrücke) und 
anschließend mehrgeschoßige Wohnbebauung, im südwestlichen und südlich anschließenden 
Bereich befinden sich ebenso Verkehrsflächen und ein Nahversorger, eine Tankstelle, ein 
Motel und Wohnbebauung. Sämtliche Bereiche sind im Flächenwidmungsplan der 
{ǘŀŘǘƎŜƳŜƛƴŘŜ .ŀŘŜƴ ŀǳŎƘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴάΣ αDǊǸƴƭŀƴŘ-
DǊǸƴƎǸǊǘŜƭάΣ αDǊǸƴƭŀƴŘ-²ŀǎǎŜǊŦƭŅŎƘŜƴάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘάΣ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

Ein ausreichender Abstand zwischen den potenziell konfliktträchtigen Nutzungen eines 
öffentlichen Parkplatzes und der weiter westlich bzw. teilweise südlich situierten 
Wohnbebauung ist dahingehend sichergestellt, als dass der Parkplatzbereich bereits im 
Bestand durchn Umzänungen und teilweise Begrünungen von der angrenzenden 
Verkehrsfläche getrennt ist und zwischen dem äußersten Rand der künftigen Parkplatzfläche 
und dem nächstgelegenen Hauptfenster der Wohnbebauung ein Abstand von rund 35 Meter 
gegeben ist. 
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Aspekte der Bodenpolitik 

Ein objektiver Bedarf unter Berücksichtigung von Widmungsreserven und abschätzbarer 
Innenentwicklung ist dahingehend nicht relevant, da es sich um die Widmung einer 
öffentlichen Verkehrsfläche am Areal des ASV-Platzes handelt, die einerseits weitgehend die 
realen Nutzungsgegebenheiten widerspiegelt, andererseits unter diesem Aspekt kein Bedarf 
der Innenentwicklung abgeleitet werden kann. 

Die möglichst flächensparende Inanspruchnahme von Boden ist dahingehend gesichert, als 
Řŀǎǎ ŘŜǊ ²ƛŘƳǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊȊŜƛǘ ȊǿŀǊ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƎŜǿƛŘƳŜǘ ƛǎǘΣ ŘƛŜ 
tatsächliche Nutzung der Flächen jedoch bereits derzeit ein Parkplatz ist, welcher von 
BesucherInnen des Sportplatzes und von temporären Freiluftveranstaltungen genutzt wird: 

 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Da es sich bei der vorgesehenen Widmungsmaßnahme um eine Teilumsetzung des 
Parkraumkonzeptes der Stadtgemeinde Baden handelt und das Ziel im Vordergrund steht, 
motorisierten Individualverkehr bereits am Rande der Stadt gebündelt ruhend zu stellen (und 
damit einhergehend PKW-NutzerInnen zum Umstieg auf Verkehrsmittel des 
Umweltverbundes, welcher im gleichen Zuge forciert werden soll, zu lenken), ist von einer 
positiven Auswirkung auf den innerörtlichen Verkehr auszugehen. Dadurch bleibt 
augenscheinlich auch die Verkehrsqualität im umgebenden Straßennetz im Wesentlichen 
unbeeinträchtigt und für die jeweilige Straßenkategorie verhältnismäßig. Aufgrund der 
vorhandenen Anbindung des Parkplatzes an die Haidhofstraße im Westen des Areals ist die 
Verkehrserschließung als ausreichend und funktionsgerecht zu bezeichnen. Übergeordnete 
Verkehrsfunktionen werden darüber hinaus nicht beeinträchtigt. 

Umweltaspekte (Artenschutz, Sozialverträglichkeit, Klimawandelanpassung) 

Aspekte des Artenschutzes wurden im Vorfeld im Zuge des Screening grundsätzlich als nicht 
relevant eingestuft, was seitens der Aufsichtsbehörde nicht verneint wurde. Hinsichtlich der 
Sozialverträglichkeit der Maßnahme bzw. der Klimawandelanpassung ist aufgrund der 
vorgesehenen Widmungsmaßnahme ebenso von keiner augenscheinlichen Relevanz 
auszugehen. 
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Hinsichtlich der im Zuge der Screenings zur Strategischen Umweltprüfung seitens der 
Aufsichtsbehörde angesprochenen HQ100-Bereiches und möglicher Auswirkungen auf eine 
Parkplatznutzung ist festzuhalten, dass gemäß einer Untersuchung der Wassertiefen im Falle 
eines 100-jährlichen Hochwassers im Umwidmungsbereich von einer Wassertiefe von 
maximal 25 cm auszugehen ist (siehe auch nachstehende Abbildung), wodruch diesbezügliche 
Gefährdungen weitestgehend hintangehalten werden können: 

 
vǳŜƭƭŜΥ wƛƻŎƻƳΣ αDŜŦŀƘǊŜƴȊƻƴŜƴǇƭŀƴǳƴƎ {ŎƘǿŜŎƘŀǘ hōŜǊƭŀǳŦάΣ нлнмΦ 

Erläuterung der geplanten Änderung 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass ein Teil des Grundstückes Nr. 539/86, KG Leesdorf, von 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƻǊǘǎǘŅǘǘŜƴά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά (rd. 6.175 m²) umgewidmet wird. 
½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǎƻƭƭ ŘƛŜ YŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŀƭǎ αtŀǊƪǇƭŀǘȊά ŜǊŦƻƭƎŜƴΦ 

Hinsichtlich der Prüfung der etwaigen erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und deren 
Schutzgüter wird auf beiliegenden Umweltbericht und die darin durchgeführte Strategische 
Umweltprüfung verwiesen. 
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1.2.5 Fotodokumentation 

Abbildung 1.2.5.1: Bestehende Situation an der Adresse Haidhofstraße 21 

 

Abbildung 1.2.5.2: Schrägansicht des Bereiches beim ASV-Platz 
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Abbildung 1.2.5.3: Orthofoto des Bereiches nördlich der Braitner Straße 

 

Abbildung 1.2.5.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes 
der Stadtgemeinde Baden 
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1.3 Haidhofstraße / Oetkerweg (F03) 

 

 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Braiten: (Teile der) Gst. Nr. .398, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 
632/8, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 756, 758/1, 758/2, 758/4, 759/1, 759/2, 760, 761, 
762/1, 762/2, 762/3, 763, 764, 765/2, 765/3, 767, 768, 769, 770, 771/3, 771/4 und 831/3 

¶ KG Leesdorf: (Teile der) Gst. Nr. 856, 869 und 870 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ αBauland-Agrargebietά ƛƴ αBauland-Wohngebietά mit der Verbindung 
αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά 

 

1.3.1 Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- (Teile der) Gst. Nr. .398, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 633, 
634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 756, 758/1, 758/2, 758/4, 759/1, 759/2, 760, 761, 762/1, 
762/2, 762/3, 763, 764, 765/2, 765/3, 767, 768, 769, 770, 771/3, 771/4 und 831/3, KG 
Braiten; (Teile der) Gst. Nr. 856, 869 und 870, KG Leesdorf: Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-
!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜǊ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ αƳŀȄƛƳal zwei 
²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά 

1.3.2 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Im aktuell rechtsgültigen Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sind in 
Teilbereichen des gewidmeten Wohnbaulandes folgende Flächen ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά 
gewidmet: 
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Diese Bereiche befinden sich 

- südlich der Albrechtsgasse, 
- westlich der Haidhofstraße südlich der Umfahrungsstraße, 
- westlich des Oetkerweges, und 
- östlich der Kreuzung der B17 mit der Haidhofstraße. 

Mit Ausnahme der Bereiche südlich der Albrechtsgasse (Adresse: Albrechtsgasse 96) und 
östlich der Kreuzung der B17 mit der Haidhofstraße (Adresse: Triester Bundesstraße 25) sind 
sämtliche Bereiche derzeit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut und weisen ausschließlich 
Wohnnutzung auf - siehe auch unter Punkt 0 dargestellte Fotodokumentation ς bzw. sind 
diese teilweise noch unbebaut und demgemäß Wohnbaulandreserven. 

Die auf der gegenüberliegenden Seite der Haidhofstraße im Gemeindegebiet von Traiskirchen 
ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜ ǎƛƴŘ ŘŜǊȊŜƛǘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΥ 

 

1.3.3 Änderungsanlass 

!ƴƎŜǎƛŎƘǘǎ ŘŜǊ ¢ŀǘǎŀŎƘŜΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά gewidmeten Bereiche entlang der 
Haidhofstraße und des Oetkerweges im bebauten Bestand bereits ausschließlich als 
Einfamilien- und Doppelhäuser mit ausschließlicher Wohnnutzung genutzt werden, auch die 
¦ƳƎŜōǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ǝewidmet sind und 
bestandsalternative agrarische Nutzungen aufgrund der realen Nutzungsverhältnisse 
jedenfalls Nutzungskonflikte durch entsprechende Emissionen erwarten ließen, scheint eine 
Umwidmung von derzeit α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ ƪǸƴŦǘƛƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-WohƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜǊ 
.ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŀǳŦ αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ς wie dies innerhalb des Stadtgebietes von 
Baden in gering verdichteten Bereichen generell verordnet ist - zielführend. 

1.3.4 Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 
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Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich keine relevanten Festlegungen vor: 

 

Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu Örtlichen 
Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) gesehen. Im 
Örtlichen Entwicklungskonzept sind zwar derzeit im Umwidmungsbereich α!ƎǊŀǊƛǎŎƘŜ 
Nutzungen und Strukturen / aƪǘǳŜƭƭŜ wŜǎŜǊǾŜƴά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ, allerdings muss angemerkt 
werden, dass die planliche Darstellung dieser Kategorisierung zum Zeitpunkt der Erlassung des 
Örtlichen Entwiclungskonzeptes in ihrer Abgrenzung lediglich auf die damals bestehenden 
Baulandwidmungen α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά Bedacht genommen hat und daher auch in weiten 
Teilen ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ αagrarische Strukturenά Ȋǳ ƪƭŀǎǎƛŦƛȊƛŜǊŜƴ ǿŀǊŜƴ ōȊǿΦ ǎƛƴŘ, da insbesondere in 
den Bereichen entlang der Haidhofstraße und des Oetkerweges bereits zum 
Erlassungszeitpunkt keine agrarische Nutzungen oder Strukturen vorzufinden waren.Auch im 
ȊǳƎŜƘǀǊƛƎŜƴ 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘ όŀƭǎ α½ƛŜƭŜ-Maßnahmen-YŀǘŀƭƻƎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘύ ȊǳƳ mǊǘƭƛŎƘŜƴ 
Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden findet sich kein Hinweis darauf, dass im Falle 
der Bezeichnung αAgrarische Nutzungen und Strukturen / aktuelle Reservenά eine 
bestandsorientierte oder geplante Festlegung gemeint sein, sodass von einer rein 
widmungsorientierten Festlegung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes auszugehen ist: 
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Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ 
Standortes der künftigen ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŘŜǊ .ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŀǳŦ 
αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ŀǳǎ ŘŜƴ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-AƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ 
Bereichen bzw. den dort vorhandenen Nutzungen. 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Die derzeit in der Umgebung bestehende Widmungs- und Nutzungssituation lässt sich 
insofern charakterisieren, als dass entlang der Haidhofstraße im Westen die Abhänge des 
Harterbergs mit seinen ausgedehnten Weinbaufluren und im östlichen Anschluss 
Straßenverkehrsflächen und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ς bereits auf 
Traiskirchner Gemeindegebiet ς Einfamilienhausbebauungen vorzufinden sind. Entlang des 
Oetkerweges finden sich im Westen ebenso die Abhänge des Harterbergs mit seinen 
ausgedehnten Weinbaufluren, im östlichen Anschluss der Straßenzug Oetkerweg, eine als 
Naturdenkmal ausgewiesene Pappelreihe, der Wiener Neustädter Kanal, der begleitende, 
überregionale Fuß- und Radweg entlang des Wiener Neustädter Kanals sowie in rund 30-35 
aŜǘŜǊ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά. 

Aufgrund der dazwischen liegenden Nutzungen und Vegetationsbestände östlich des 
hŜǘƪŜǊǿŜƎŜǎ ǿƛǊŘ ŘŜǊ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ !ōǎǘŀƘŘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ƪǸƴŦǘƛƎŜƳ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ǳƴŘ 
der betrieblichen Nutzungen (u.a. Altstoffsammelzentrum der Stadtgemeinde Baden) als 
ausreichend erachtet. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Ein objektiver Bedarf unter Berücksichtigung von Widmungsreserven und abschätzbarer 
Innenentwicklung ist dahingehend nicht relevant, da es sich bei den geplanten 
Widmungsmaßnahmen um Umwidmungen innerhalb des bestehenden Wohnbaulandes 
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handelt und weder neue Flächen in Anspruch genommen werden noch bestehende 
Nutzungen im Wesen eingeschränkt werden. Dadurch erscheint auch eine möglichst 
flächensparende Inanspruchnahme von Boden gesichert. 

Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den vorgesehenen Widmungsmaßnahmen um 
Umwidmungen innerhalb des bestehenden Wohnbaulandes handelt und dadurch a-priori 
keine wesentlichen Änderungen des diesbezüglichen Verkehrsgeschehens zu erwarten sind, 
tatsächlich künftig vielmehr eine Beschränkung auf zwei Wohneinheiten potenziellen 
Anrainerverkehr reduziert, sind augenscheinlich positive Auswirkungen auf das 
Verkehrssystem zu erwarten. 

Umweltaspekte (Artenschutz, Sozialverträglichkeit, Klimawandelanpassung) 

Aspekte des Artenschutzes wurden im Vorfeld im Zuge des Screening grundsätzlich als nicht 
relevant eingestuft, was seitens der Aufsichtsbehörde nicht verneint wurde. Hinsichtlich der 
Sozialverträglichkeit bzw. der Klimawandelanpassung der Maßnahme ist aufgrund der 
vorgesehenen Widmungsmaßnahme ebenso von keiner augenscheinlichen Relevanz 
auszugehen. 

Erläuterung der geplanten Änderungen 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass ein Teile der Grundstücke Nr. .398, 632/1, 632/2, 632/3, 
632/4, 632/5, 632/6, 632/7, 632/8, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 756, 758/1, 758/2, 758/4, 
759/1, 759/2, 760, 761, 762/1, 762/2, 762/3, 763, 764, 765/2, 765/3, 767, 768, 769, 770, 
771/3, 771/4 und 831/3, KG Braiten, und Teile der Grundstücke Nr. 856, 869 und 870, KG 
Leesdorf, Ǿƻƴ αBauland-Agrargebietά ƛƴ αBauland-Wohngebiet-maximal zwei Wohneinheitenά 
(rd. 34.921 m²) umgewidmet werden. 
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1.3.5 Fotodokumentation 

Abbildung 1.3.5.1: .ŜǎǘŜƘŜƴŘŜ bǳǘȊǳƴƎŜƴ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘŜǎά 

  

Albrechtsgasse 96 (keine Änderung!) Haidhofstraße 50-56 

  

Haidhofstraße 60 Haidhofstraße 68 

  

Haidhofstraße 72 Oetkerweg 12-29 

  

Oetkerweg 2 Triester Bundesstraße 25 
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Abbildung 1.3.5.2: Schrägansicht des Bereiches Haidhofstraße / Oetkerweg 

 

Abbildung 1.3.5.3: Orthofoto des Bereiches westlich der Haidhofstraße und entlang des 
Oetkerweges 
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Abbildung 1.3.5.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Flächenwidmungsplanes 
der Stadtgemeinde Baden 
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1.4 Parkdeck LKH, Post-Zustellbasis, Bauhof (F04) 

 

 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 871, 720/8, 750/2, 553/3, 420/29 und 420/30 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-tŀǊƪƘŀǳǎά 

¶ Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά in α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-½ǳǎǘŜƭƭōŀǎƛǎά 

¶ Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά in α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-!{½Σ .ŀǳƘƻŦά 

¶ Umwidmung Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-.ŀǳƘƻŦά 
 

1.4.1 Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 420/29 und 420/30, KG Leesdorf: Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-tŀǊƪƘŀǳǎά 

- Gst. Nr. 553/3, KG Leesdorf: Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-½ǳǎǘŜƭƭōŀǎƛǎά 

- Gst. Nr. 871, KG Leesdorf: Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά in α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-!{½Σ .ŀǳƘƻŦά 

- Gst. Nr. 720/8 und 750/2, KG Leesdorf: Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-.ŀǳƘƻŦά 

1.4.2 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Am östlichen Ende der Waltersdorfer Straße, an der Haidhofstraße und an der Adresse Auf 
der Haide 3 befinden sich derzeit unter anderem das Parkdeck des Thermenklinikums, eine 
Zustellbasis der Post AG sowie der Bauhof samt Altstoffsammelzentrum der Stadtgemeinde 
Baden. An der Triester Bundesstraße im Bereich der Kreuzung mit der Bundesstraße 17 ist 
eine Außenstelle des Bauhofs situiert. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadt Baden sieht für die o.a. Bereiche die 
²ƛŘƳǳƴƎŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-BetriebsgŜōƛŜǘά όtŀǊƪŘŜŎƪΣ ½ǳǎǘŜƭƭōŀǎƛǎ ǳƴŘ 
!ƭǘǎǘƻŦŦǎŀƳƳŜƭȊŜƴǘǊǳƳκ.ŀǳƘƻŦύ ǳƴŘ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ό!ǳǖŜƴǎǘŜƭƭŜ ŘŜǎ .ŀǳƘƻŦŜǎύ ǾƻǊ. 

1.4.3 Änderungsanlass 

Aufgrund des Umstandes, dass die unter dem vorigen Abschnitt angeführten Bereiche 
teilweiswe durch öffentliche Einrichtungen genutzt sind und aufgrund ihrer betrieblichen 
Eigenschaft bzw. Struktur stark an den Standort gebunden sind, sowie angesichts der 
Tatsache, dass das verordnete Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden das 
Ziel der 

- Sicherung der bestehenden Standorte von Versorgungsbetrieben durch 
entsprechende Flächenwidmung 
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definiert, erscheint es zielführend, im Rahmen der gegenständlichen Überarbeitung der 
Flächenwidmung an den angeführten Standorten insbesondere auch Bereiche anzusprechen, 
welche längerfristig in ihrer Nutzung gesichert werden sollen. Als zweckmäßig erscheint dabei 
eine Umwidmung in α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-tŀǊƪƘŀǳǎά ōȊǿΦ α.ŀǳƭŀƴŘ-{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ 
Angabe des jeweiligen besonderen Zweckes. 

DŜƳŅǖ Ϡмс !ōǎ м ½ с bm whD нлмп ǎƛƴŘ α.ŀǳƭŀnd-{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘŜά {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘŜΣ ŘƛŜ ŦǸǊ 
bauliche Nutzungen bestimmt sind, deren besonderer Zweck im Flächenwidmungsplan durch 
einen Zusatz zur Signatur ausdrücklich festgelegt ist. Das sind Nutzungen, 

- die einen besonderen Schutz (Krankenanstalten, Schulen u. dgl.) erfordern oder 
- denen ein bestimmter Standort (Asphaltmischanlagen u. dgl.) zugeordnet werden 

soll oder 

- die sich nicht in die Z 1 bis 5 (Kasernen, Sportanlagen u. dgl.) einordnen lassen. 

Da die angesprochenen Bereiche daher einerseits längerfristig gesichert werden sollen und sie 
andererseits unter die Widmungsvoraussetzungen gemäß §16 Abs 1 Z 6 NÖ ROG 2014 zu 
subsummieren sind, erscheint der Änderungsanlass zu den vorgesehenen Umwidmungen 
gegeben und sollen diese im Zuge gegenständlichen Verfahrens durchgeführt werden. 

Hinsichtlich der angedachten Änderung beim Parkdeck des Thermenklinikums erscheint eine 
¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-tŀǊƪƘŀǳǎά ŘŀƘƛƴƎŜƘŜƴŘ ȊǿŜŎƪƳŅǖƛƎΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ ŀƴ 
diesem Standort einerseits keine betrieblichen Tätigkeiten durchgeführt werden und 
andererseits die bestehende Nutzung in ihrem tatsächlichen Bestand abgesichert werden soll. 

1.4.4 Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für den gegenständlichen 
Bereich keine relevanten Festlegungen vor: 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehenen Widmungsmaßnahmen werden keine grundsätzlichen Widersprüche 
zu Örtlichen Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) 
gesehen, da die bestehenden Festlegungen aus dem Jahr 2003 bestandsorientiert verordnet 
wurden und aufgrund der mittlerweile eingetretenen Nutzungsänderungen dieser Aspekt neu 
beleuchtet wird: 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜr 
Standorte der künftigen Umwidmungen aus den tatsächlich als α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ōȊǿΦ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜƴ ōȊǿΦ ŘŜǊ ŘƻǊǘ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜƴ bǳǘȊǳƴƎŜƴΦ 

Berücksichtigung bestehender Widmungsflächen und Nutzungsstrukturen 

Da es sich bei den geplanten Widmungsänderungen um bestandsorientierte Maßnahmen zur 
längerfristigen Absicherung bestehender Nutzungen handelt, ist a-priori von keinen daraus 
abgeleiteten Konflikten mit umgebenden Nutzungen auszugehen. Dies gilt umso mehr, als 
Řŀǎǎ ƛƳ bŀƘōŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜǎŜǊ &ƴŘŜǊǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ǸōŜǊǿƛŜƎŜƴŘ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜǎ α.ŀǳƭand-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ǾƻǊȊǳŦƛƴŘŜƴ ƛǎǘ ǳƴŘ ƛƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŜƴǎƛōƭŜ bǳǘȊǳƴƎŜƴ ŜǊǎǘ ƛƴ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜƴ 
Abständen vorzufinden sind. 

Aspekte der Bodenpolitik 

Ein objektiver Bedarf unter Berücksichtigung von Widmungsreserven und abschätzbarer 
Innenentwicklung ist dahingehend nicht relevant, da es sich bei den vorgesehenen 
Widmungsmaßnahmen um bestandsorientierte Änderungen handelt, aufgrund derer kein 
Bedarf der Innenentwicklung abgeleitet werden kann und die eine möglichst flächensparende 
Inanspruchnahme von Boden jedenfalls sicherstellen. 
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Abschätzung der Verkehrsauswirkungen 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den vorgesehenen Widmungsmaßnahmen um 
bestandsorientierte Änderungsmaßnahmen handelt und dadurch a-priori keine wesentlichen 
Änderungen des diesbezüglichen Verkehrsgeschehens zu erwarten sind, sind augenscheinlich 
keine relevanten, berücksichtigungswürdigen Auswirkungen auf das Verkehrssystem zu 
erwarten. 

Umweltaspekte (Artenschutz, Sozialverträglichkeit, Klimawandelanpassung) 

Aspekte des Artenschutzes wurden im Vorfeld im Zuge des Screening grundsätzlich als nicht 
relevant eingestuft, was seitens der Aufsichtsbehörde nicht verneint wurde. Hinsichtlich der 
Sozialverträglichkeit der Maßnahme bzw. der Klimawandelanpassung ist aufgrund der 
vorgesehenen Widmungsmaßnahmen ebenso von keiner augenscheinlichen Relevanz 
auszugehen. 

Erläuterung der geplanten Änderungen 

Das rechtskräftige Örtliche Raumordnungsprogramm der Stadtgemeinde Baden soll daher 
insofern abgeändert werden, als dass Teile des Gst. Nr. 420/29 und 420/30, KG Leesdorf, von 
α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-tŀǊƪƘŀǳǎά όǊŘΦ 4.931 m²), ein Teil des 
DǎǘΦ bǊΦ рроκоΣ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
½ǳǎǘŜƭƭōŀǎƛǎά όǊŘΦ 6.215 ƳчύΣ Ŝƛƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ DǎǘΦ bǊΦ утмΣ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-!{½Σ .ŀǳƘƻŦά όǊŘΦ 18.347 m²) und Teile der Gst. Nr. 
тнлκу ǳƴŘ трлκнΣ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-!ƎǊŀǊƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-.ŀǳƘƻŦά 
(rd. 5.493 m²) umgewidmet werden. 
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1.4.5 Fotodokumentation 

Abbildung 1.4.5.1: Das Parkdeck des LKH Baden 

 

Abbildung 1.4.5.2: Die Zustellbasis der Post in der Haidhofstraße 
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Abbildung 1.4.5.3: Altstoffsammelzentrum und Bauhof Auf der Haide 3 

 

Abbildung 1.4.5.4: Wirtschaftsgebäude des Bauhofs an der B17 Triester Bundesstraße 
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Abbildungen 1.4.5.5: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Flächenwidmungs-
planes der Stadtgemeinde Baden 
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1.5 Diverse Bereiche innerhalb des gewidmeten α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘŜǎά 
(F05) 

 

 
Betroffene Grundstücke  
 

¶ KG Braiten: Gst. Nr. 193/35, 193/36, 193/28 und 193/3; 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 216/1, 217, 219, 224/2, 225/1, 227/1, 227/2, 228/1, 229/1, .227/1, 
.227/3, .228, .414, .442, .88, .89, 143/1, 184/2, 187/1, 188/2, 401/1, 403/2, 403/4, 403/5, 
405/2, 553/1, 555, 557/1, 699/1, 722/4, 722/7, 722/8, 723/141, 723/2, 723/271, 723/280, 
723/284, 723/294, 723/298, 723/322, 723/326, 723/330, 723/331, 723/343, 743/1, 
743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 744/2, 746/1, 757/9, 760/2, 779/1 und 803; 

¶ KG Rauhenstein: Gst. Nr. .424, 145/3, 184/1, 187/1, 187/12, 187/13, 187/14, 187/15 und 
187/8 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Betriebsgebiet-Lά όƪŜƛƴŜ 

Verwendung, die dem Hauptzweck der Einlagerung, des Abstellens von Fahrzeugen, der 
Logistik oder der Lagerung von Waren und Gütern aller Art dient) 

 

1.5.1 Auflistung der vorgesehenen Änderungen nach Grundstücken  

- Gst. Nr. 193/35, 193/36, 193/28 und 193/3, KG Braiten; Gst. Nr. 216/1, 217, 219, 224/2, 
225/1, 227/1, 227/2, 228/1, 229/1, .227/1, .227/3, .228, .414, .442, .88, .89, 143/1, 184/2, 
187/1, 188/2, 401/1, 403/2, 403/4, 403/5, 405/2, 553/1, 555, 557/1, 699/1, 722/4, 722/7, 
722/8, 723/141, 723/2, 723/271, 723/280, 723/284, 723/294, 723/298, 723/322, 
723/326, 723/330, 723/331, 723/343, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 743/5, 744/2, 746/1, 
757/9, 760/2, 760/2, 779/1 und 803, KG Leesdorf; Gst. Nr. .424, 145/3, 184/1, 187/1, 
187/12, 187/13, 187/14, 187/15 und 187/8, KG Rauhenstein: Umwidmung von α.ŀǳƭŀƴŘ-
.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Betriebsgebiet-Lά όƪŜƛƴŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎΣ ŘƛŜ ŘŜƳ IŀǳǇǘȊǿŜŎƪ 
der Einlagerung, des Abstellens von Fahrzeugen, der Logistik oder der Lagerung von 
Waren und Gütern aller Art dient) 

1.5.2 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Innerhalb des Gemeindegebietes der Stadtgemeinde Baden sind derzeit rund 65 ha als 
α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ  

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Bereiche: 

- Vöslauer Straße südlich der Kreuzung mit der Umfahrungsstraße (Badener Straße) 
- Wiener Straße im Bereich der Kreuzung mit der Dammgasse 
- Gärtnerei in der Habsburgerstraße 
- Waltersdorfer Straße 
- Haidhofstraße zwischen dem Wasserwerk der Stadtgemeinde Baden und dem 
{ǘǊŀǖŜƴȊǳƎ α!Ƴ IǀǊƳōŀŎƘά 
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- Haidhofstraße im Bereich der B17 

Diese Betriebsgebiete sind vor allem durch folgende Merkmale charakterisiert: 

Im Betriebsgebiet Vöslauer Straße befindet sich der Produktions-, Lager- und 
!ǳǎƭƛŜŦŜǊǳƴƎǎǎǘŀƴŘƻǊǘ ŘŜǊ αbma !DάΣ ŜƛƴŜƳ ŘŜǊ ƎǊǀǖǘŜƴ aƻƭƪŜǊŜƛōŜǘǊƛŜōŜ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘǎΦ 5ŀǎ 
Gebiet ist außerdem geprägt durch Fahrzeughändler und KFZ-Werkstätten. Im Betriebsgebiet 
in der Wiener Straße befinden sich neben einigen persönlichen und wirtschaftsbezogenen 
Dienstleistungsbetrieben ein Metallverarbeitungsunternehmen (MEVACO GmbH) sowie ein 
Medienhaus (Bezirksblätter Baden). Entlang der Waltersdorfer Straße sind ebenfalls einige 
KFZ-Händler, das EVN Service Center Baden sowie ein Steinmetzbetrieb (Obrostone GmbH) 
ansässig. In der Nähe der Kreuzung der Haidhofstraße mit der B17 befinden sich u.a. der 
.ŀǳƳŀǊƪǘ αh.LάΣ ŜƛƴŜ CŜƛƴƪƻǎǘƳŀƴǳŦŀƪǘǳǊΣ ŜƛƴŜ CƛƭƛŀƭŜ ŘŜǎ [ŜōŜƴǎҘƳƛǘǘŜƭŘƛǎŎƻǳƴǘŜǊǎ αIƻŦŜǊάΦ 
Im Bereich des Wasserwerks ōƛǎ ȊǳƳ {ǘǊŀǖŜƴȊǳƎ α!Ƴ IǀǊƳōŀŎƘά ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ƳŜƘǊŜǊŜ 
größere KFZ-Händler, ein Baumaschinenvermietungsunternehmen sowie ein Steinmetz-
betrieb. 

1.5.3 Änderungsanlass 

Im NÖ Raumordnungsgesetz sind Betriebsgebiete gemäß §16 Abs 1 Z 3 NÖ 
Raumordnungsgesetz für Bauwerke solcher Betriebe bestimmt, die keine übermäßige Lärm- 
oder Geruchsbelästigung und keine schädliche, störende oder gefährliche Einwirkung auf die 
Umgebung verursachen und sich in das Ortsbild und die bauliche Struktur des Ortsbereiches 
einfügen. 5ŀōŜƛ ŘǸǊŦŜƴ ƎŜƳŅǖ Ϡмс !ōǎ р bm whD нлмп ƛŘŘȊǘƎC αBauland-Betriebsgebietά, 
αBauland-Verkehrsbeschränktes Betriebsgebietά, αBauland-Kerngebietά und αBauland-
Kerngebiet für nachhaltige Bebauungά erforderlichenfalls ganz oder für Teilbereiche 
hinsichtlich ihrer speziellen Verwendung näher bezeichnet werden. 

Um die eingangs erwähnten Betriebsgebiete künftig für hochwertige betriebliche Nutzungen 
ς wie dies auch im Sinne der aktuellen Bausperre und dem generellen Entwicklungsziel der 
positiven wirtschaftlichen Gemeindeentwicklung zu verstehen ist ς zu entwickeln und für die 
Stadtgemeinde Baden kommunale Wertschöpfungen in Form von quantitativ wie qualitativ 
hochwertigen Arbeitsplätzen erzielen zu können, sollen diese Bereiche künftig mit der 
ƴŅƘŜǊŜƴ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αLά όαkeine Verwendung, die dem Hauptzweck der Einlagerung, des 
Abstellens von Fahrzeugen, der Logistik oder der Lagerung von Waren und Gütern aller Art 
dientάύ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

1.5.4 Relevante Kriterien und Aspekte / Erläuterung der geplanten Änderungen 

Hinsichtlich der Prüfung raumordnungsfachlich relevanter Kriterien wird zusätzlich Folgendes 
näher ausgeführt: 

Überörtliche Festlegungen 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden grundsätzlich keine Widersprüche zu 
überörtlichen Festlegungen (wie z.B. Regionale Raumordnungsprogramme) gesehen. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm Südliches Wiener Umland sieht für die gegenständlichen 
Bereiche keine relevanten Festlegungen vor: 
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Örtliche Planungsfestlegungen (ÖEK) 

Durch die vorgesehene Widmungsmaßnahme werden keine Widersprüche zu Örtlichen 
Planungsfestlegungen (Örtliches Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Baden) gesehen: 

 

Fachliche Begründung der Standortwahl 

²ƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ YŀǇƛǘŜƭ α&ƴŘŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀǎǎά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘΣ ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜr 
Standorte der künftigen Umwidmung von von α.ŀǳƭŀƴŘ-.ŜǘǊƛŜōǎƎŜōƛŜǘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Betriebsgebiet-Lά όƪŜƛƴŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎΣ ŘƛŜ ŘŜƳ IŀǳǇǘȊǿŜŎƪ ŘŜǊ 9ƛƴƭŀƎŜǊǳƴƎΣ ŘŜǎ !ōǎǘŜƭƭŜƴǎ 
von Fahrzeugen, der Logistik oder der Lagerung von Waren und Gütern aller Art dient) aus den 




















































































